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Ablauf Besetzungsverfahren des Beirates für Menschen mit 

Behinderung in der Amtsperiode 2026-2032 – Bericht 
 

 

Sachverhalt: 

 

Nach der vom Stadtrat verabschiedeten Geschäftsordnung des Beirates für Menschen mit 

Behinderung richtet sich die Amtszeit des Beirates für Menschen mit Behinderung nach 

der Wahlperiode des Stadtrates der Stadt Kempten (Allgäu). Da die Wahlzeit des neuen 

Stadtrates am 01.05.2026 beginnt, wird auch der Beirat für Menschen mit Behinderung 

für die Amtsperiode 2026-2032 neu besetzt.  

 

Laut Geschäftsordnung setzt sich der Beirat für Menschen mit Behinderung aus 

Mitgliedern der Politik, der Stadtverwaltung, im Bereich Behinderung tätiger 

Wohlfahrtsverbände, Institutionen und Vereinen sowie in Kempten lebender Bürgerinnen 

und Bürger zusammen.  

 

Auszug aus der Geschäftsordnung: 

„a) stimmberechtigte Mitglieder „Politik“ 

1. je eine Vertreterin/ein Vertreter der im Stadtrat vertretenen Fraktionen und 

Ausschussgemeinschaften 

2. der/die Beauftragte für Menschen mit Behinderung des Stadtrates 

b) stimmberechtigte Mitglieder „Stadtverwaltung“ 

1. der/die Oberbürgermeister/in der Stadt Kempten (Allgäu) 

2. der/die Referent/in des Referats Jugend, Schule und Soziales 

3. der/die Inklusionsbeauftragte der Stadtverwaltung 

4. ein Vertreter/eine Vertreterin des Amtes für soziale Leistungen und Hilfen 

c) zwei stimmberechtigte Mitglieder aus „inklusiv tätigen  

Verbänden/Institutionen/Vereinen“ 

d) sieben stimmberechtigte Mitglieder „Personen mit Behinderung“ 

 

(2) Für die Mitglieder werden jeweils Vertretungen benannt.“ 

 

Zur Besetzung des Beirates für Menschen in der Amtsperiode 2026-2032 ist folgender 

Ablauf vorgesehen: 

 

Der neu gewählte Stadtrat gibt sich in der konstituierenden Sitzung am 07.05.2026 eine 
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Geschäftsordnung. In dieser werden die vom neu gewählten Stadtrat eingesetzten 

Beiräte festgelegt und auch die stimmberechtigten Mitglieder „Politik“ (a)) beschlossen. 

 

Die stimmberechtigten Mitglieder „Stadtverwaltung“ (b)) werden kraft Amt Mitglieder im 

Beirat für Menschen mit Behinderung. 

 

Die stimmberechtigten Mitglieder der „inklusiv tätigen Verbänden/Institutionen/ 

Vereinen“ (c)) und die stimmberechtigten Mitglieder „Personen mit Behinderung“ (d)) 

werden gemäß der Geschäftsordnung des Beirates durch Beschluss des Stadtrates 

bestellt. 

 

Für den Kreis der stimmberechtigten Mitglieder „inklusiv tätigen Verbänden/Institutionen/ 

Vereinen“ (c)) wird die Stadtverwaltung auf die entsprechenden Verbände, Institutionen 

etc. zugehen und die Bereitschaft zur Mitarbeit abstimmen.  

 

Für die stimmberechtigte Mitglieder „Personen mit Behinderung“ (d)) wird ein 

Teilnahmeaufruf initiiert, in dem sich in Kempten lebende Bürgerinnen und Bürger für 

eine Teilnahme im Beirat mittels Bewerbungsschreibens melden können. Dieser 

öffentliche Aufruf wird voraussichtlich Mitte März erfolgen. 

 

Kriterien für eine Teilnahme sind: 

- Erstwohnsitz in Kempten  

- Vorliegen eines Unterstützungsbedarfes (einer Behinderung) 

- Vollendung des 16. Lebensjahres (bislang Volljährigkeit, wird auf Anregung des 

aktuellen Beirates für Menschen mit Behinderung abgesenkt) 

 

Nach Eingang der Bewerbungen wird das Vorliegen der Voraussetzungen seitens der 

Stadtverwaltung geprüft und es werden Abstimmungsgespräche zur Besetzung des 

neuen Gremiums mit den bisherigen Beiratsvorsitzenden geführt. Ziel ist es, einen 

abgestimmten Besetzungsvorschlag auszuarbeiten, bei dem auch zukünftig möglichst 

vielfältige Behinderungsarten im Beirat vertreten sind, um die verschiedenen Blinkwinkel 

der „Experten in eigener Sache“ in die Beratung von Stadtverwaltung und Stadtrat 

einzubringen. 

 

Der Besetzungsvorschlag wird dann in die städtischen Gremien zur Entscheidung 

eingebracht. Geplant ist hier eine gutachterliche Befassung am 16.07.2026 im Ausschuss 

für soziale Fragen und ein Beschluss im Stadtrat am 30.07.2026.  

 

Die erste Sitzung des neu besetzten Beirates für Menschen mit Behinderung wird dann 

voraussichtlich am 23.09.2026 stattfinden. Hier wird der Beirat u. a. den Vorsitzenden 

und zwei stellvertretende Vorsitzende wählen. 
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